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1. Änderungssatzung 

zur Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung  

des 

Zweckverbandes Wasser/Abwasser „Obere Saale“ vom 03.12.2007 
 
Auf der Grundlage der §§ 16, 20 Abs. 1 und 23 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) sowie §§ 19 Abs. 1 Satz 1 der Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) erlässt der Zweckverband Wasser/Abwasser „Obere Saale“ folgende 1. Änderungssatzung 
zu seiner Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung vom 03.12.2007: 
 
 
 

Artikel 1 
 

In § 3 wird die Definition „Schmutzwasser“ in „Abwasser“ umbenannt und wie folgt neu 

gefasst: 
 
„Abwasser: ist das durch Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte Wasser 

(Schmutzwasser), das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten 
oder befestigten Flächen abfließende und gesammelte Wasser 
(Niederschlagswasser) sowie das sonstige zusammen mit Schmutz- oder 
Niederschlagswasser in Abwasseranlagen abfließende Wasser. 
Als Abwasser gilt auch das aus Anlagen zum Behandeln, Lagern und Ablagern 
von Abfällen austretende und gesammelte Wasser sowie der aus 
Kleinkläranlagen anfallende Schlamm, soweit er aus häuslichem Abwasser 
stammt.“ 

 

Die Definition „Niederschlagswasser“ wird gestrichen. 
 

Die Definition „Sammelkläranlage“ wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Sammelkläranlage: ist eine Anlage zur Reinigung des Fäkalschlammes sowie des in den Kanälen 

gesammelten Abwassers einschließlich der Ableitung zum Gewässer“ 
 

In der Definition „Fäkalschlamm“ wird das Wort „Abwasseranlagen“ durch das Wort 

„Sammelkläranlagen“ ersetzt. 

 

Artikel 2 
 

In § 9 wird nachfolgender Absatz neu eingefügt: 
 
(8) Entsprechen vorhandene Grundstücksentwässerungsanlagen, die der Abwasserentsorgung 

dienen, nicht oder nicht mehr den jeweils geltenden Bestimmungen, so hat der 
Grundstückseigentümer sie entsprechend auf eigene Kosten anzupassen. Der Zweckverband 
kann die Änderung in einer angemessenen Frist verlangen. 

 
Die Anpassung an den Stand der Technik ist durch den Grundstückseigentümer für 
vorhandene Einleitungen, die in Abwasserkanäle des Zweckverbandes erfolgen, innerhalb von 
5 Jahren vorzunehmen, wenn eine öffentliche Abwasserbehandlung für dessen Grundstück 
gemäß Abwasserbeseitigungskonzeption nicht erfolgt und nicht vorgesehen ist. Die Frist 
beginnt mit der öffentlichen Bekanntmachung des Abwasserbeseitigungskonzeptes. Für diese 
Einleitungen ordnet der Zweckverband unverzüglich die fristgemäße Anpassung an. 
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Artikel 3 
 

§ 11 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst: 
 
(2) Der Zweckverband ist berechtigt, die Arbeiten zu überprüfen. Die Grundstückskläranlage 

sowie alle Leitungen dürfen nur mit vorheriger Zustimmung des Zweckverbandes mit Erdreich 
verdeckt werden. Bei Verstoß gegen die Verpflichtung aus Satz 1 ist der Zweckverband 
berechtigt, die Freilegung der Grundstückskläranlage bzw. der Leitungen zu Lasten des 
Grundstückseigentümers anzuordnen. 

 

Artikel 4 
 

§ 14 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst: 
 
(1) Der Fäkalschlamm in der Grundstückskläranlage ist durch den Zweckverband oder einen von 

ihm beauftragten Abfuhrunternehmer einmal pro Jahr abzufahren und einer Sammelkläranlage 
zuzuführen. 
 
Der Zweckverband kann gegen Nachweis (z.B. Schlammspiegelmessung) oder wenn im 
Einzelfall die jährliche Abfuhr des Fäkalschlamms unverhältnismäßig sein sollte, auf Antrag 
einen anderen Turnus zulassen. 
 
Den Vertretern des Zweckverbandes und ihren Beauftragten ist ungehindert Zutritt zu den 
Grundstücksentwässerungseinrichtungen zu gewähren. 

 

§ 14 Abs. 3 wird wie folgt neu gefasst: 
 
(3) Die planmäßigen Termine zur Fäkalschlammentsorgung werden durch den Zweckverband in 

geeigneter Form bekanntgemacht. 
 
 

Artikel 5 
 

In § 15 Abs. 2 Nr. 10 b wird  „die Gemeinde“ durch „der Zweckverband“ ersetzt. 
 
 

Artikel 6 
 

In § 20 Nr. 4 wird „der Gemeinde“ durch „des Zweckverbandes“ ersetzt. 
 

Nachfolgende Nr. 6 wird neu an § 20 angefügt: 
 
6. entgegen § 9 Abs. 8 die Anpassung nicht oder nicht umfassend in der vorgeschriebenen Frist 

vornimmt. 
 

Artikel 7 
 
Diese 1. Änderungssatzung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
ausgefertigt: Schleiz, 20.12.2010 
 
 
 
 
Walther                                                                      - Siegel - 
Verbandsvorsitzende  


